
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/11/7 6Ob722/79,
5Ob525/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1979

Norm

ZPO §500 Abs3 III

ZPO §502 Abs4 E

Rechtssatz

Der Ausspruch des Berufungsgerichtes, daß der Wert des Streitgegenstandes S 60000,-- übersteigt, ist als bejahender

Ausspruch über die Zulässigerklärung der Revision im Sinne des § 500 Abs 3 ZPO anzusehen, der die Zulässigkeit der

Revision im Sinne des § 502 Abs 4 ZPO begründet.
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